
Wir über uns

1984 wurde der NÖ Landesverein für Sachwalter-
schaft vom Bundesland Niederösterreich und von 
in Niederösterreich tätigen sozialen Organisationen 
gegründet. Aufgabe des Vereins ist es, den Gerich-
ten geeignete haupt- und ehrenamtliche Vereins-
sachwalter zur Verfügung zu stellen. Das Bundes-
ministerium für Justiz fördert den gemeinnützigen 
und überparteilichen Verein, um die im Sachwalter-
recht vorgesehenen Aufgaben für psychisch kranke 
und geistig behinderte Menschen wahrnehmen zu 
können.
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Sachwalterschaft für die Betroffenen

Wollen Sie Näheres erfahren, rufen Sie uns 
an (Tel. 02742/77175) oder besuchen Sie  
unsere Homepage www.noelv.at. 

Informationen über „Sachwalterschaft“ oder 
Alternativen zur Sachwalterschaft entnehmen 
Sie bitte unseren Foldern „Vertretungsbefugnis 
nächster Angehöriger“ sowie „Vorsorgevoll-
macht“. Ein Musterformular für die Vorsorgevoll-
macht steht auf unserer Homepage zum Down-
loaden bereit.

Gerne übermitteln wir Ihnen auch unsere Bro-
schüren zu „Sachwalterschaft“ und „Bewohner-
vertretung“.

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Folder  
lediglich die männliche Schreibform verwendet.

Adressen der Geschäftsstellen

NÖ Landesverein für Sachwalterschaft
und Bewohnervertretung

3300 Amstetten, Hauptplatz 26
Tel. 07472/65380, Fax-DW 14
sachwalterschaft-am@noelv.at
bewohnervertretung-am@noelv.at

2340 Mödling, Wienerstraße 2/2/2
Tel. 02236/48882, Fax-DW 4, 19
sachwalterschaft-md@noelv.at
bewohnervertretung-md@noelv.at

3100 St. Pölten, Bräuhausgasse 5/2/3
Tel. 02742/361630, Fax-DW 20
sachwalterschaft-stp@noelv.at
bewohnervertretung-stp@noelv.at

2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 23
Tel. 02622/26738, Fax-DW 4
sachwalterschaft-wrn@noelv.at
bewohnervertretung-wrn@noelv.at

3370 Ybbs, Stauwerkstraße 1
Tel. 07412/55680, Fax-DW 8
sachwalterschaft-yb@noelv.at

3910 Zwettl, Weitraer Straße 19
Tel. 02822/54258, Fax-DW 8
sachwalterschaft-zw@noelv.at
bewohnervertretung-zw@noelv.at

Geschäftsführung

NÖ Landesverein für Sachwalterschaft
und Bewohnervertretung
3100 St. Pölten, Bräuhausgasse 5/2/2
Tel. 02742/77175
sachwalterschaft@noelv.at
bewohnervertretung@noelv.at

Clearing



Schulung und Beratung

Schulung
Um nahe stehenden Personen, die bereits vom 
Gericht zu Sachwaltern bestellt worden sind, 
entsprechende Kompetenzen zur Ausübung der 
Sachwalterschaft zu vermitteln, bieten die Clear-
ingsachwalter des NÖLV regelmäßig kostenlose 
Schulungen an.

Inhalte:
- Verfahrensrechtliche Grundlagen

- Rechte der behinderten Person

- Rechte und Pflichten des Sachwalters 

- Personensorge

- �Zustimmung zu medizinischen Behandlungen 

- Einkommens- und Vermögensverwaltung

- Erstellen einer Pflegschaftsrechnung

- Pflegschaftsgerichtliche Genehmigung

- �Pflichten des Sachwalters gegenüber dem Ge-
richt

- �Abklärung und Geltendmachung sozialrecht-
licher Ansprüche

- �Einschränkung, Erweiterung und Beendigung 
der Sachwalterschaft

Die Schulungen finden ab einer Mindestteil-
nehmeranzahl von fünf Personen von 18.00 bis  
21.00 Uhr in unseren Geschäftsstellen statt und 
sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Adressen unserer Geschäftsstellen finden Sie 
in diesem Folder.

Aktuelle Einschulungstermine entnehmen Sie bit-
te unserer Homepage www.noelv.at oder rufen 
Sie in Ihrer nächstgelegenen Geschäftsstelle an.

Beratung
Darüber hinaus werden auch Einrichtungen (wie 
z.B. Krankenanstalten, Pflegeheime etc.), die eine 
Sachwalterschaft anregen, über die Sachwalter-
schaft und mögliche Alternativen informiert.

Weiters beraten die Clearingsachwalter nahe ste-
hende Personen, die bereits als Sachwalter be-
stellt sind, bei der Ausübung der Sachwalterschaft.

Anregerberatung

Die Clearingsachwalter sind in den jeweiligen Ge-
schäftsstellen zu den Büroöffnungszeiten telefo-
nisch oder persönlich nach Terminvereinbarun-
gen erreichbar. Personen, die beabsichtigen, eine 
Sachwalterschaft bei Gericht anzuregen, werden 
über mögliche Alternativen sowie über Sachwal-
terschaft beraten. 

Clearing im Auftrag des Gerichts

Konkret ist es Aufgabe der Clearingsachwalter, im 
Vorfeld oder im Rahmen eines Sachwalterbestel-
lungsverfahrens nach Möglichkeit abzuklären,

- welche Angelegenheiten zu besorgen sind,

- ob Alternativen zur Sachwalterschaft bestehen 

- �ob nahe stehende Personen als Sachwalter in 
Frage kommen.

Um diesen Auftrag erfüllen zu können, kontaktiert 
der Clearingsachwalter den Betroffenen, erhebt 
seine soziale Situation und übermittelt dem Ge-
richt einen umfassenden Bericht als Entschei-
dungsgrundlage.

Clearing im Rahmen der Vereinssachwalterschaft 
umfasst:

- �Anregerberatung - Beratung von Personen, die 
beabsichtigen, eine Sachwalterschaft bei Ge-
richt anzuregen

- �Clearing im Auftrag des Gerichts

- �Schulung und Beratung

Für Menschen, die aufgrund psychischer Krank-
heit oder geistiger Behinderung bei der Erledigung 
ihrer Angelegenheiten auf fremde Hilfe angewie-
sen sind und daher eine rechtliche Vertretung  
benötigen, kann vom Gericht ein Sachwalter be-
stellt werden. Dieser wird vom Gericht mit ver-
schiedenen Aufgabengebieten betraut: z. B. Rege-
lung finanzieller Angelegenheiten, Vertretung bei 
Ämtern und Behörden, Sicherstellung einer ange-
messenen Wohnsituation.

Eine Sachwalterschaft bedeutet jedoch immer  
einen massiven Eingriff in die Rechte einer Person.

Durch die Änderung des Sachwalterrechts ab 
1.7.2007 müssen Sachwalterschaften auf jene  
Fälle eingeschränkt werden, in denen die Bestel-
lung eines Sachwalters unumgänglich ist. Dies 
wird dadurch erreicht, dass der Gesetzgeber 
Alternativen zur Sachwalterschaft in Form der 
„Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger“ und 
die Möglichkeit der Errichtung von „Vorsorgevoll-
machten“ anbietet. Eigene Folder zu diesen Alter-
nativen stehen zur Verfügung.

NÖ Landesverein für Sachwalterschaft und Bewohnervertretung


